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Wicklung der Volkswirtschaft und 
durch die schöpferische Massenin
itiative in der Produktion (—* sozia
listischer Wettbewerb') für die stän
dige Verbesserung des materiellen , 
und kulturellen Lebens der Werk
tätigen, für die weitere Entwick
lung der Produktivkräfte in Stadt 
und Land, für die Annäherung der 
sozialen Klassen und Schichten 
und ihre spätere Aufhebung, für 
die sozialistische ökonomische In
tegration, für die Stärkung der Ver
teidigungskraft des Sozialismus 
und für die solidarische Unterstüt
zung des nationalen und sozialen 
Befreiungskampfes anderer Völker. 
Das g. E. ist die Grundlage, auf der 
sich die Vorzüge des —* Sozialismus 
entfalten und mit den Errungen
schaften von Wissenschaft und 
Technik verbinden können. In Ab
hängigkeit vom Reifegrad der Pro
duktivkräfte und aller gesellschaft
lichen Verhältnisse wird in der er
sten Phase der kommunistischen 
Gesellschaftsformation das g. E. 
nach dem Prinzip genutzt: »Jeder 
nach seinen Fähigkeiten, jedem 
nach seiner Leistung.« ln der höhe
ren Phase wird das Prinzip herr
schen: »Jeder nach seinen Fähigkei
ten, jedem nach seinen Bedürfnis
sen«, wobei die Arbeit selbst zum 
ersten Lebensbedürfnis der kom
munistisch vereinten Werktätigen 
wird (—» Kommunismus). In diesen 
Funktionen und Merkmalen des 
g. E. zeigt sich der Unterschied zu 
anderen Typen des staatlichen und 
des Gruppeneigentums, die mitun
ter fälschlich als g. E. ausgegeben 
werden.
Das z. T. in kapitalistischen Län
dern existierende staatliche Eigen
tum ist Bestandteil der kapitalisti
schen Produktionsverhältnisse und 
dient der Ausbeutung; auch ver
schiedene Formen des Gruppenei
gentums sind den Gesetzen des 
Kapitalismus so lange unterworfen, 
wie die ökonomische und die staat
liche Macht der Ausbeuter nicht 
beseitigt ist. Das in siegreichen na

tionalen Befreiungsrevolutionen 
geschaffene staatliche Eigentum 
kann ökonomische Grundlage für 
die Überwindung der Hinterlassen
schaften des Kolonialismus und die 
Festigung der politischen Unab
hängigkeit des Landes sein; die 
weitere Gestaltung dieses Eigen
tums zur Grundlage einer antifeu
dalen, antikapitalistischen und so
zialistisch orientierten Entwick
lung des betreffenden Landes ist 
vom Einfluß der Arbeiterklasse 
und der werktätigen Bauern im 
Staat abhängig, was vor allem in 
den Funktionen dieses Eigentums 
seinen Ausdruck findet. 
Ausgangspunkt für die Entstehung 
des g. E. auf dem Gebiet der DDR 
waren: Zerschlagung des Faschis
mus; Durchführung des Potsdamer 
Abkommens; Aufbau neuer staatli
cher Machtorgane; der Volksent
scheid vom 30. 6. 1946 in Sachsen 
sowie die Gesetze der anderen 
Länder der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone über die —» Enteig
nung der Betriebe von Nazi- und 
Kriegsverbrechern und die Verstaatli
chung der Bodenschätze sowie die 
—* demokratische Bodenreform. Das 
g. E. in Form des staatlichen oder 
Volkseigentums wurde im Verlauf 
des sozialistischen Aufbaus durch 
die Neuerrichtung und den Aus
bau vieler Werke und ganzer Indu
striezweige sowie durch die plan
mäßige Steigerung der Produktion 
ständig vermehrt. Die weitere Ent
wicklung der Machtverhältnisse in 
der DDR zur sozialistischen Staats
macht sicherte die Entfaltung und 
das Wirken der —» ökonomischen Ge
setze des Sozialismus. Die Werktäti
gen der DDR nehmen ihre Rechte 
als Eigentümer der Produktions
mittel über die von ihnen gewähl
ten —» Volksvertretungen in allen Be
reichen des gesellschaftlichen Le
bens und ip wachsendem Maße 
durch die —* Gewerkschaften wahr. 
G. E. wird als ökonomische Bedin
gung für die Verwirklichung der 
Interessen der Werktätigen gesetz-


